




Stellungnahme der Verwaltung:

Bodenschutz

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen

Die Ausführungen zu den Vermeidungs- und

Minimierungsmaßnahmen finden ihren Niederschlag im

Umweltbericht. Die Verwendung wasserdurchlässiger

Oberflächenbeläge wird unter Ziffer 9.1.5 der textlichen

Festsetzungen geregelt.

Landwirtschaft

Durch die aktuelle Planung werden keine zusätzlichen

Ausgleichsflächen benötigt.

Vermessung

Die zur Realisierung des Projekts notwendigen Grenzänderungen

können mittels Fortführungsnachweis erfolgen. Es sind keine

Maßnahmen zur Verwirklichung der Planung erforderlich.

Straßenbaumt

Das Regierungspräsidium Karlsruhe Abteilung 4 wurde am

Verfahren beteiligt.

Löschwasserversorgung

Die Ausführungen zur erforderlichen Löschwassermenge und

Rettungswegen sind Gegenstand des nachgeordneten

Baugenehmigungsverfahrens und werden im nachfolgenden

Baugenehmigungsverfahren geregelt. Sie sind bereits unter

Hinweise in den Bebauungsplan enthalten.

Abfallwirtschaft

Die Ausführungen zu den Belangen der Abfallentsorgung betreffen

das nachfolgende Baugenehmigungsverfahren. Sie sind bereits

unter Hinweise im Bebauungsplan enthalten und werden

folgendermaßen ergänzt:

„Die Bereitstellung der Abfallbehälter erfolgt durch die Nutzer bzw.

durch beauftragte Personen.“









Stellungnahme der Verwaltung:

Naturschutz

- Umweltbericht

Der Umweltbericht mit naturschutzrechtlicher Eingriffs-

Ausgleichsbilanzierung, der Grünordnungsplan, der Antrag auf

Befreiung von der Landschaftsschutzgebietsverordnung sowie der

Artenschutz werden entsprechend der Anregung an die aktuelle

Planung angepasst und liegen mit Datum vom 13. November 2020

vor. Die Unterlagen werden aufeinander abgestimmt.

Der Anregung wird gefolgt.

- Planexterne Ausgleichsfläche

Die Ausgleichsmaßnahme im Waldhägenich in Bühl-Altschweier wird

als externe Ausgleichsmaßnahme bezeichnet. Die Angaben werden

entsprechend korrigiert.

Der öffentlich-rechtliche Vertrag zur Sicherung des planexternen

Ausgleichs zwischen der Stadt Bühl, dem Vorhabenträger und der

Unteren Naturschutzbehörde wird noch vor dem Satzungsbeschluss

abgeschlossen.

- Textfestsetzung Solarenergie- und Photovoltaikanlagen sowie

Sonnenkollektoren

Die Textliche Festsetzung 2.2 regelt die Höhe baulicher Anlagen.

Ursprünglich war hier ausnahmsweise eine Überschreitung der

zulässigen Wandhöhe mit Solarenergie- und Photovoltaikanlagen

zulässig. Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen wurde dieser

Passus gestrichen. Aus artenschutzrechtlicher Sicht wird im SO2

(Bereich Mutterhaus) die Unzulässigkeit von Solarenergie- und

Photovoltaikanlagen in den Örtlichen Bauvorschriften 1.3 geregelt

und ist Gegenstand der artenschutzrechtlichen Nebenbestimmungen

1.V7 unter Hinweise des Bebauungsplans. Der Anregung wird

gefolgt.



Stellungnahme der Verwaltung:

- Textfestsetzung Nebenanlagen - Flugkorridor

Die Textliche Festsetzung 5 (nunmehr 4) wird entsprechend der

Anregung ergänzt. Demnach sind Nebenanlagen gemäß § 14

BauNVO nur außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche

zulässig, wenn sie außerhalb des Landschaftsschutzgebietes und

außerhalb des Flugkorridors für das Graue Langohr liegen.

- Artenschutzrechtliche Festsetzungen

Die bisherigen artenschutzrechtlichen Festsetzungen werden gemäß

der Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde vom

22.09.2020 wegen fehlender Bodenrelevanz als

artenschutzrechtliche Hinweise für in der Abriss-/

Baugenehmigung erforderliche Nebenbestimmungen unter

Hinweise in den Bebauungsplan aufgenommen und ergänzt. Nur

wenn die artenschutzrechtlichen Nebenbestimmungen in die Abriss-

und Baugenehmigung aufgenommen werden, können

artenschutzrechtliche Verbotstatbestände im Rahmen einer

Einzelfallbeurteilung vermieden werden.

- Pflanzenliste:

Entsprechend der Anregung wird in der Pflanzliste vermerkt, dass

überwiegend das Wald-Geißblatt (Lonicera priclymenum) zur

Anwendung kommen soll. Hierbei handelt es sich aber nicht um eine

Festsetzung, vielmehr um eine Auswahlliste.

- Landschaftsschutzgebiet „Bühlertal“

Der aktualisierte Umweltbericht liegt vor. In einer

zusammenfassenden Betrachtung erfüllt die Planung des

Seniorenzentrums Neusatzeck die Voraussetzungen für eine

Befreiung nach § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG aus folgenden Gründen:

o Die überplanten Bereiche befinden sich am äußersten Rand der

Landschaftsschutzgebiets-Innengrenze. Das Landschafts-

schutzgebiet (LSG) ist nicht in einem zentralen oder für das

Landschaftsbild charakteristischen Bereich betroffen.

o Der Umfang der Flächeninanspruchnahme ist im Vergleich zur

Größe des LSG marginal.

o In den überplanten Bereichen erfolgen keine

Hochbaumaßnahmen.

o Die naturschutzrechtliche Eingriffserheblichkeit ist gering und

die Eingriffe werden ausgeglichen.

o Es bestehen Vorbelastungen.

o Für das Sondergebiet gibt es keine Standortalternativen.

o Das öffentliche Interesse ist sehr hoch.

Eine abschließende Feststellung der objektiven Befreiungslage kann

durchgeführt werden.







Stellungnahme der Verwaltung:

Höhe baulicher Anlagen

Die örtlichen Bauvorschriften regeln, dass im SO2 auf den Dächern

keine Solarenergie- und Photovoltaikanlagen sowie

Sonnenkollektoren zulässig sind. Der Anregung wird gefolgt.

Flächen für Nebenanlagen

Im Bebauungsplan wird festgesetzt, dass Nebenanlagen nicht

innerhalb des frei zuhaltenden Flugkorridors für das Graue Langohr

errichtet werden dürfen. Der Anregung wird gefolgt.

Artenschutzrechtliche Festsetzungen

Die bisherigen artenschutzrechtlichen Festsetzungen werden gemäß

der Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde vom

22.09.2020 wegen fehlender Bodenrelevanz als

artenschutzrechtliche Hinweise für in der Baugenehmigung

erforderliche Nebenbestimmungen unter Hinweise in den

Bebauungsplan aufgenommen und ergänzt. Nur wenn die

artenschutzrechtlichen Nebenbestimmungen in die Abriss- bzw.

Baugenehmigung aufgenommen werden, können

artenschutzrechtliche Verbotstatbestände im Rahmen einer

Einzelfallbeurteilung vermieden werden.

Pflanzliste

Entsprechend der Anregung wird in der Pflanzliste vermerkt, dass

überwiegend das Wald-Geißblatt (Lonicera priclymenum) zur

Anwendung kommen soll. Hierbei handelt es sich aber nicht um eine

Festsetzung, vielmehr um eine Auswahlliste.



Stellungnahme der Unteren und Oberen 

Naturschutzbehörde zum geänderten Umweltbericht 

und Artenschutzgutachten nach Planoffenlage vom 

29. bzw. 30. Oktober 2020



Stellungnahme der Verwaltung:

Die Vermeidungsmaßnahme V 4 – Außenbeleuchtung - wird

entsprechend der Anregung mit einem fledermausgerechten

Lichtmanagement ergänzt:

Alle Lichtquellen im Geltungsbereich müssen mit

Bewegungsmeldern versehen werden. Eine Fassaden- und

Balkonbeleuchtung ist zu unterlassen. Die beiden potentiellen

Flugkorridore sind im Grünordnungsplan dargestellt. Nächtliche

Lichtemissionen auch in den angrenzenden Bereichen sind zu

unterlassen.

Nebenanlagen sind innerhalb des Flugkorridors unzulässig.

Sofern im unteren Dachgeschoss auf die Einrichtung des

Kofferlagers verzichtet wird und somit auch weiterhin eine

ausschließliche Nutzung als Fledermausquartier möglich ist, kann

auf die Vermeidungsmaßnahme V 2.4 und die Maßnahme C 3

verzichtet werden. Temperaturmessungen im Rahmen des

Monitorings im oberen Dachgeschoss würden ebenfalls entfallen.

Die endgültige Nutzung des unteren Dachgeschosses entscheidet

sich im Rahmen des nachfolgenden baurechtlichen

Genehmigungsverfahrens.

Der dauerhafte Erhalt von Fledermausquartieren der

Vermeidungsmaßnahme V 11 wird im öffentlich-rechtlichen Vertrag

zwischen dem Landratsamt Rastatt – Untere Naturschutzbehörde,

der Stadt Bühl und der Firma Aurelia Concept geregelt. Die darüber

hinaus empfohlene dingliche Sicherung durch Grundbucheintrag ist

nicht Gegenstand des Bebauungsplans und bedarf einer

Abstimmung zwischen der Unteren Naturschutzbehörde und der

Firma Aurelia Concept.

Die Abbildung zum Lüfterziegel wurde aus dem Umweltbericht

entfernt, da der vorgesehene Einbau nicht mehr durchgeführt werden

soll.













Stellungnahme der Verwaltung:

- Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung wurde entsprechend den

Anregungen ergänzt/ geändert.

Der Flugkorridor für beide möglichen Flugwege des Grauen

Langohrs wird entsprechend der beigefügten Anlage 1 im

Grünordnungsplan angepasst.

Die Vermeidungsmaßnahme V 4 – Außenbeleuchtung - wird

entsprechend der Anregung mit einem fledermausgerechten

Lichtmanagement ergänzt:

Alle Lichtquellen im Geltungsbereich müssen mit

Bewegungsmeldern versehen werden. Eine Fassaden- und

Balkonbeleuchtung ist zu unterlassen. Die beiden potentiellen

Flugkorridore sind im Grünordnungsplan dargestellt. Nächtliche

Lichtemissionen auch in den angrenzenden Bereichen sind zu

unterlassen.

Auf die Durchführung der Maßnahmen C 2 und C 6 nach dem

Abbruch wird ergänzend verwiesen.

Der dauerhafte Erhalt von Fledermausquartieren der

Vermeidungsmaßnahme V 11 wird im öffentlich-rechtlichen Vertrag

zwischen dem Landratsamt Rastatt – Untere Naturschutzbehörde,

der Stadt Bühl und der Firma Aurelia Concept geregelt. Die darüber

hinaus empfohlene dingliche Sicherung durch Grundbucheintrag ist

nicht Gegenstand des Bebauungsplans und bedarf einer

Abstimmung zwischen der Unteren Naturschutzbehörde und der

Firma Aurelia Concept.

Die endgültige Nutzung des unteren Dachgeschosses als Kofferlager

oder eben nicht entscheidet sich im Rahmen des nachfolgenden

baurechtlichen Genehmigungsverfahrens.

- Umweltbericht

Der Umweltbericht wurde weitgehend entsprechend der Anregungen

aktualisiert.

Sofern im unteren Dachgeschoss auf die Einrichtung des

Kofferlagers verzichtet wird und somit auch weiterhin eine

ausschließliche Nutzung als Fledermausquartier möglich ist, kann

auf die Vermeidungsmaßnahme V 2.4 und die Maßnahme C 3

verzichtet werden. Temperaturmessungen im Rahmen des

Monitorings im oberen Dachgeschoss würden ebenfalls entfallen.

Die endgültige Nutzung des unteren Dachgeschosses entscheidet

sich im Rahmen des anstehenden Bauantrags.

Die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung wurde entsprechend der

Anregung im Umweltbericht und in Folge bei den Festsetzungen des

Bebauungsplans angepasst.

Die Mindestbreite der privaten Grünfläche PG2 in Überlagerung mit

einer Fläche für planinterne Ausgleichsmaßnahmen ist in den

Planunterlagen bereits mit einer Mindestbreite von 6,50 m

angegeben.

Die 10 Baumstandorte als Grundlage für die Erhaltungsbindung

werden aus dem Grünordnungsplan in die Planzeichnung des

Bebauungsplans übernommen.

Es sind 3 Bäume mit Erhaltungsgebot und 12 Bäume mit

Pflanzbindung vorgesehen (außerhalb der Obstwiese).

Die Bilanzierung des LSG-Eingriffs wurde entsprechend der

Anregung korrigiert.



Vorerst ist die AURELIA CONCEPT aus Baden-Baden

Ansprechpartner während der Planaufstellung. Nach Vorlage der

Baugenehmigungen wird dem Landratsamt Rastatt umgehend das

gewünschte Organigramm für das nachfolgende Monitoring durch

die ökologische Baubegleitung sowie die Umweltbaubegleitung

zugesandt werden.

Der Anregung, Festsetzungen zum Verwendungsverbot bewitterter

Teile der Gebäude und Dachinstallation zu treffen, wird mit Bezug

auf Michael Halstenberg: Zur Zulässigkeit von umweltrechtlich

motivierten Verwendungsverboten und -beschränkungen für

Bauprodukte in Bebauungsplänen in BauR 04/2018, 6620, 621, nicht

gefolgt:

 Diese Maßnahme ist nicht städtebaulich begründet. Das BauGB

ist kein Umweltrecht, sondern liefert nur einen Beitrag zum

Naturschutz und zur Bewahrung natürlicher Lebensgrundlagen.

Verwendungsverbote oder Einschränkungen in Bezug auf

bestimmte Bauprodukte, die sich darauf beschränken, allgemein

nachteilige Auswirkungen des Bauens und der Nutzung baulicher

Anlagen auf die Umwelt zu verhindern, sind daher rechtlich

bedenklich, erst recht, wenn sie über die Anforderungen der

spezielleren Fachgesetze hinausgehen. So reicht etwa ein bloßer

Verweis auf einen Metallabtrag von Dächern und Fassaden nicht

aus, um generelle Verbote oder auch Empfehlungen

auszusprechen.

 Das gilt gerade im Hinblick auf harmonisierte Bauprodukte.

Gemäß europäischem Bauproduktenrecht sind zusätzlich direkte

oder auch nur mittelbare Anforderungen oder generelle

Verwendungsverbote an bzw. für Bauprodukte, die von einer

harmonisierten Norm (CE-Kennzeichnung) erfasst werden,

rechtlich unzulässig.

 Zudem müssen die festgesetzten Maßnahmen erforderlich und

vor allem geeignet sein, um die ins Auge gefassten nachteiligen

Folgen zu vermeiden. Eine Erforderlichkeit dürfte regelmäßig nicht

gegeben sein, wenn die fraglichen Maßnahmen nach den

spezialrechtlichen Regelungen nicht zulässig wären. Das ist etwa

der Fall, wenn bestimmte Grenzwerte, die eine

Gefährdungsvermutung auslösen, gar nicht überschritten werden

oder nicht einmal existent sind. Auch ist gegebenenfalls zu regeln,

wie eine Überschreitung der Grenzwerte zu messen ist.

Maßnahmen, wie etwa die Beschichtung von Bauprodukten,

müssen tatsächlich geeignet sein, die angenommene Gefährdung

zu vermeiden und dürfen nicht ähnliche Gefährdungen

hervorrufen.

 Mit Verwendungsverboten von bestimmten Materialien und

Produkten wird unmittelbar in den Wettbewerb eingegriffen. Die

geforderten Maßnahmen und Verbote müssen daher

verhältnismäßig sein, d.h. erforderlich und geeignet. Andernfalls

könnten den Kommunen Schadensersatzklagen drohen. Dies trifft

insbesondere zu auf Produkte, die ein CE-Kennzeichen tragen.

Im Bereich des 2. Rettungsweges unmittelbar angrenzend an die

Aufstellfläche für die Feuerwehr wird auf eine zeichnerische

Anpflanzbindung verzichtet. Der Plan wurde angepasst.

Die Bilanzierung des LSG-Eingriffs wurde entsprechend der

Anregung korrigiert; ggf. wird die Textfestsetzung 9.3 angepasst.

Die überwiegende Pflanzung des Waldgeißblatts ist bereits

Bestandteil der Pflanzliste, ist aber nicht zwingend festgesetzt.

Aus der planexternen Ausgleichsmaßnahme werden Ökopunkte dem

Bebauungsplan Seniorenzentrum Neusatzeck zugeordnet. Die

geforderte fachgerechte Pflege der planexternen

Ausgleichsmaßnahme sowie das Monitoring werden unter Hinweise

ergänzt.



Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.



Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.



Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.



Stellungnahme der Verwaltung:

Das Seniorenzentrum wird an 3 im Bebauungsplan festgesetzten

Bereichen an die L 83a verkehrlich angebunden; die Hauptzufahrt

befindet sich im nordöstlichen Bereich des Bebauungsplans.

Gemäß Schreiben des Regierungspräsidiums Karlsruhe als

Straßenbauträger vom 04.09.2018 sowie der Stellungnahme vom

13.08.2020 soll nach Herstellung der geplanten Zufahrt die

Ortsdurchfahrt so verlegt werden, dass sich der östliche 2.

Rettungsweg innerhalb des Erschließungsbereichs befinden wird.

Dann entfallen zusätzlich die straßenrechtlichen

Anbaubeschränkungen gemäß § 22 StrG.

Im Bebauungsplan werden im Bereich der nordöstlichen

Hauptzufahrt (2. Rettungsweg) keine Sichtdreiecke festgesetzt.

Gemäß Schreiben des Regierungspräsidiums Karlsruhe als

Straßenbauträger vom 04.09.2018 soll nach Herstellung der

geplanten Zufahrt die Ortsdurchfahrt so verlegt werden, dass sich

der östliche 2. Rettungsweg innerhalb des Erschließungsbereichs

befinden wird. Darüber hinaus ist der geplante Einmündungsbereich

stark aufgeweitet; ein 2 m breites Gehrecht sorgt ebenfalls für eine

gute Sicht. Gemäß der Festsetzung 9.1.3 können die Baumstandorte

in Abhängigkeit von den Erfordernissen der Erschließungsplanung

um bis zu 2 m verschoben werden. Somit kann eine ausreichende

Haltesichtweite im Rahmen der Einzelfallbeurteilung gesichert

werden. Auf die Erforderlichkeit ausreichender Haltesichtweiten wird

unter Hinweise im Bebauungsplan verwiesen.



Eingegangene Stellungnahme zum Vorentwurf:

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Ersatzbau im Bereich des ehemaligen Ökonomiegebäudes

erhält eine T-Form. Organisatorische Gründe sprechen gegen eine

Zweiteilung dieses Baukörpers, welcher der Unterbringung eines

Pflegeheimes dient. Nach Norden folgt der Baukörper der

Topographie und wird entsprechend in der Höhe gestaffelt. Der

südliche Gebäudeteil verläuft hangparallel und soll entsprechend der

örtlichen Bauvorschriften gegliedert werden durch Vor- und

Rücksprünge, Materialwechsel, Fassadengrün u. Ä. Auch durch

Anbringung von vertikalen Solarenergie- bzw. Photovoltaikanlagen

kann eine Gliederung des lang gestreckten Gebäudekörpers erzielt

werden.

Bei der Fassadengestaltung ist gemäß den Örtlichen Bauvorschriften

überwiegend Holz zu verwenden; dies ergibt sich bereits aus der

Visualisierung des Bauprojekts, welches den Planungen zugrunde

liegt. Verglaste Fassadenelemente aber auch helle Putzflächen sind

auf maximal ¼ der jeweiligen Fassade zulässig.

Sofern Flachdächer errichtet werden, sind diese zu begrünen.

Ansonsten sind Materialien zur Dacheindeckung nur in den

Farbtönen ziegelrot bis rotbraun sowie hell- und mittelgrau zulässig.

Neben Ziegeln und Dachsteinen sind auch andere Materialien wie

bspw. Metalleindeckungen zulässig. Glänzende und hoch

reflektierende Materialien sind unzulässig.





Eingegangene Stellungnahme zum Vorentwurf:



Stellungnahme der Verwaltung:

Die geotechnischen Hinweise sind unter Hinweise bereits im

Bebauungsplan enthalten:

„Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB

vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbereich von Gesteinen der

Geröllsandstein-Subformation und des Omerskopf-Gneis-

Komplexes. Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen,

die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, ist zu rechnen.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren

Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen

Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit

des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur

Baugrubensicherung) werden objektbezogene

Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020

durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.“



Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Die Erforderlichkeit einer Ökologischen Baubegleitung für die

Umsetzung sämtlicher Vermeidungs- und

Kompensationsmaßnahmen sowie CEF-Maßnahmen für Vögel und

Fledermäuse wird als artenschutzrechtlicher Hinweis für in der

Abriss-/ Baugenehmigung erforderliche Nebenbestimmungen

unter Ziffer 1.V2.3 in den Bebauungsplan aufgenommen. Nur wenn

die artenschutzrechtlichen Nebenbestimmungen in die Abriss- bzw.

Baugenehmigung aufgenommen werden, können

artenschutzrechtliche Verbotstatbestände im Rahmen einer

Einzelfallbeurteilung vermieden werden.

Unter Ziffer 1.M 4 der Hinweise ist geregelt, dass nach Fertigstellung

der Baumaßnahme sowie nach Abschluss des Monitorings die

Ergebnisse der Naturschutzbehörde sowie der Stadt Bühl schriftlich

vorzulegen sind.



Stellungnahme der Verwaltung:

Vorhandene Umspannstation

Im Zuge der Planungen ist die Verlegung der vorhandenen

Umspannstation zur Stromversorgung geplant. Der spätere Standort

bedarf aber keiner zeichnerischen Festsetzung, da gemäß § 14 Abs.

2 BauNVO der Stromversorgung dienende Nebenanlagen im

Sondergebiet ausnahmsweise zugelassen werden können.

Unter Hinweise wird in den Bebauungsplan aufgenommen, dass die

Umspannstation vor Abriss der Altgebäude verlegt werden muss, um

die Stromversorgung zu sichern.

Löschwasserversorgung

Die Ausführungen zur Löschwasserversorgung betreffen das

nachfolgende Genehmigungsverfahren. Sie werden unter Hinweise

in den Bebauungsplan aufgenommen.





In der TA-Sitzung am 09.07.2020 vorgestellt:

Stellungnahme der Verwaltung:

Anpassung des Grünflächenplans

Der Grünordnungsplan zum Umweltbericht ist an das aktuelle

architektonische Konzept angepasst. Der Anregung wird gefolgt.

Hierin wird auch die Lage der Mehlschwalbenkolonie und der

Anbringung von Nistkästen dargestellt.

Ausweisung der Freifläche südlich von SO3 als private Grünfläche

Die Fläche des Sondergebietes SO3 wird zugunsten einer süd-

westlich anschließenden privaten Grünfläche PG3

Zweckbestimmung „Parkanlage Kneipp“ reduziert. In dieser

Grünfläche sind bauliche Anlagen zulässig, die der allgemeinen

Zweckbestimmung entsprechen. Die Planzeichnung wird

entsprechend der Anregung angepasst.

Festsetzung der ursprünglichen Höhenangaben aus dem

Baukonzept in der Fassung vom 27.05.2020

Beim derzeitigen Planungsstand kann noch nicht hinreichend konkret

die endgültige Gebäudehöhe definiert werden; im Zuge der

fortlaufenden Konkretisierung des Bauvorhabens können sich

geringfügige Abweichungen ergeben. Daher wird nicht nur im

vorliegenden Bebauungsplanverfahren, sondern generell bei

Bebauungsplänen auf der Grundlage konkreter Baukonzepte als

Sicherheit ein Zuschlag von 0,50 m eingeplant. Dies wurde auch

schon bei der Vorentwurfsfassung praktiziert. Der Anregung wird

nicht gefolgt.

Die Erhöhung um 1,50 m der max. Bauhöhe in Verbindung mit

Solarenergie wird entsprechend der Anregung gestrichen.

Holzfassaden an SO1 und SO3

Zum Schutz des Landschaftsbildes sehen die örtlichen

Bauvorschriften nunmehr vor, dass in den Sondergebieten SO1 und

SO3 mindestens ¾ der jeweiligen Fassade mit Holz verkleidet

werden muss. Zur Gliederung der Neubaufassaden ist maximal ¼

der jeweiligen Fassadefläche als voll verglaste Fläche oder

Putzfassade mit hellem Anstrich zu gestalten. Dies ist insbesondere

beim über 100 m langen T-Gebäude von Bedeutung.



Zulässig sind auch senkrechte Solarenergie- und

Photovoltaikanlagen, die gleichzeitig einen Beitrag zur Nutzung

regenerativer Energien leisten.

Im SO2 sind Putzfassaden zulässig.

Diese Regelung erlaubt dem Bauherrn die Gebäudefassaden

vollständig als Holzfassade inkl. Befensterung auszubilden oder aber

durch Materialwechsel zu gliedern. Der Anregung wird großteils

gefolgt.

Wohnungen zum betreuten Wohnen im SO3

Das SO3 dient der Unterbringung von Service-Wohnungen. Es gibt

keine Legaldefinition des Service-Wohnens. Daher gibt es auch

keine rechtlich verbindlichen Vorgaben, was diese Wohnalternativen

konkret bieten müssen. Es handelt sich um eine Unterart des

betreuten Wohnens und ist als Bestandteil des Seniorenzentrums zu

sehen. Dieses setzt sich aus drei mit Gehwegen verbundenen

Gebäuden zusammen:

 Pflegeheim (T-Gebäude),

 Mutterhaus (Dienstleistungen und Mitarbeiterwohnungen)

 Gebäude mit Service-Wohnen.

Nach der jüngsten Rechtsprechung des BVerwG ist eine

Beschränkung der Zahl zulässiger Vorhaben in einem sonstigen

Sondergebiet unwirksam. Dies hat auch Auswirkungen auf die

Festsetzung der Zahl der zulässigen (betriebsbezogenen)

Wohnungen im Plangebiet:

 Aus betrieblichen Gründen sind ausnahmsweise

Betriebswohnungen zulässig; im nachfolgenden baurechtlichen

Genehmigungsverfahren wird davon ausgegangen, dass nur eine

Betriebswohnung erforderlich ist.

 Zwei der drei Bestandswohnungen im ehemaligen

Ökonomiegebäude, die im Zuge der Ersatzbebauung entfallen,

sollen im SO3 wieder hergestellt werden. Daher sind

ausnahmsweise allgemeine Wohnungen zulässig. Im

nachgeordneten baurechtlichen Genehmigungsverfahren ist

beabsichtigt, mit Hinweis auf die Bestandsbebauung maximal 2

Wohnungen ausnahmsweise zuzulassen.

Diese Einschränkungen dienen auch der Wahrung der allgemeinen

Zweckbestimmung des Sondergebietes SO3. Bereits im vom

Ortschaftsrat und Gemeinderat beschlossenen Vorentwurf waren 1

betriebsbezogene Wohnung und 2 allgemeine Wohnungen als

zulässig vorgesehen.

Abgrabungen und Aufschüttungen

In Bereichen des Plangebietes außerhalb der

Landschaftsschutzgebietsverordnung sind abfallende Böschungen

und Höhenversprünge in Anlehnung an die in der Umgebung

vorhandenen Materialien mit ähnlichen natürlichen Materialien

abzufangen. Hierzu gehören insbesondere geschichtete

Gabionenwände, Findlinge, Natursteine oder Verblendmauerwerk mit

Natursteinen. Außerhalb des Landschaftsschutzgebietes sind nur

Trockenmauern zulässig.

Durch diese Regelung kann die erwähnte Ausnahmeregelung zur

Hangsicherung mit Beton-Elementen entfallen. Der Anregung wird

gefolgt.

Nebenanlagen – Ausnahmeregelungen –

Die im Bebauungsplan festgesetzten überbaubaren

Grundstücksflächen sind sehr eng an die bestehende und geplante

Bebauung angelehnt. In solchen Fällen werden generell, nicht nur im

vorliegenden Bebauungsplan, Regelungen für Nebenanlagen

bestimmt.

Die Festsetzungen unter Punkt 4.1 (ehemals 5.1) sehen vor, dass

Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO auch außerhalb der

überbaubaren Grundstücksflächen zulässig sind, wenn sie außerhalb

des Landschaftsschutzgebietes sowie außerhalb der Flugkorridore

des Grauen Langohrs liegen.



Wegen der geplanten Verlegung der vorhandenen Umspannstation

im Plangebiet wird unter 4.2 ergänzend festgesetzt, dass der

Versorgung des Gebietes dienende Anlagen gemäß § 14 Abs. 2 und

3 BauNVO ausnahmsweise außerhalb der überbaubaren

Grundstücksflächen zugelassen werden können. Auf eine

zeichnerische Festsetzung des neuen Standortes wird verzichtet,

damit bei eventuell später erst bekannt werdenden Erfordernissen

ausreichend Flexibilität verbleibt. Der Anregung wird nicht gefolgt.

Verschieben des Gebäudes im SO3 mind. 5 m von der Straßenkante

Durch das Verschieben des Gebäudekörpers SO3 bei

gleichbleibender Grundfläche auf mind. 5 m süd-östlich der Straße

würden die Grundstücks-, Landschaftsschutzgebiets- und

Geltungsbereichsgrenze überschritten; zudem müssten Teile des

südlich angrenzenden Grundstücks in Anspruch genommen werden.

Diese Lösung ist nicht darstellbar.

Ein Verschieben der straßenseitigen Baugrenze im SO3 auf mind. 5

m süd-östlich der Straße hätte eine Verringerung der Gebäudetiefe

um ca. 2,40 m und damit des Raumprogramms zur Folge. Das

Baukonzept mit einem gemeinsam nutzbaren Innenhof würde in der

Folge nicht mehr funktionieren; ein neues architektonisches Konzept

müsste erarbeitet werden.

Gegen eine weitere Reduzierung der Gebäudekubatur und damit des

Raumangebotes sprechen auch wirtschaftliche Überlegungen,

wonach eine Mindestgröße für einen nachhaltigen Betrieb der

Einrichtung erforderlich ist.

Hingegen ist eine geringfügige Verschiebung des in der Grundfläche

unveränderten Gebäudekörpers SO3 um ca. 0,65 m nach Süd-Osten

bei gleichzeitiger Einhaltung des erforderlichen Mindestabstands von

2,50 m zur südlichen Grundstücksgrenze möglich. Hierdurch wird der

Gehweg entlang der Schwarzwaldstraße um 0,65 m auf rd. 3,40 m

an der tiefsten Stelle verbreitert. Die Planzeichnung wird

diesbezüglich angepasst.

Die Nähe der Baukörper zur Schwarzwaldstraße ergibt sich aus der

vorgegebenen geringen Grundstückstiefe sowie der ausgeprägten

Topographie und greift auch nach der geringfügigen Verschiebung

die vorhandene Straßenflucht im SO2 auf.

Zudem liegt das Vorhaben innerhalb der Ortsdurchfahrt,

straßenrechtliche Anbaubeschränkungen liegen hier nicht vor.





Stellungnahme der Verwaltung:

Gebäudekubatur

Die erforderliche Gebäudekubatur ergibt sich aus der angestrebten

Mischung von Pflegeheim (unter Berücksichtigung der Vorgaben des

Heimgesetzes) und Service-Wohnen sowie der dazugehörigen

Infrastruktur und der Wohnungen für die Mitarbeiter. Gegenüber der

bisherigen Planung hat sich die Summe des Gebäudevolumens

bereits reduziert. Der Anregung wird nicht gefolgt.

Abstand zur Schwarzwaldstraße,

Die spezielle örtliche Situation wie Grundstückszuschnitt und

Topographie bedingen ebenfalls die Architektur und die Lage der

Baukörper. In der Folge rückt das Gebäude im SO3 an der engsten

Stelle rd. 1,70 m an die Schwarzwaldstraße; ansonsten liegt dieser

Wert zwischen 2,30 m und 2,70 m.

Ein Abrücken der straßenseitigen Bauflucht um 5 m von der Straße

nach Süd-Osten würde eine Reduzierung der Gebäudetiefe um rd.

2,40 m bedeuten; damit verbunden wäre eine Reduzierung der

Grundfläche und damit auch des Raumprogramms. Dies ist aus Sicht

des Vorhabenträgers wirtschaftlich nicht vertretbar. Gerade die

Innenhofsituation ist geeignet, einen geschützten Außenbereich für

die Bewohner zu bieten; dieser Aufenthaltsbereich ginge in der Folge

verloren. Es ist aber möglich, den Baukörper mit unveränderter

Grundfläche unter Einhaltung von Grenzabständen um ca. 0,65 m

nach Süd-Osten zu verschieben und somit den Abstand des

Gebäudes zur Straße und damit die Gehwegbreite auf rd. 3,40 m an

der breitesten Stelle zu erhöhen. Da das Vorhaben innerhalb der

Ortsdurchfahrt liegt, gibt es hier keine straßenrechtlichen

Anbaubeschränkungen. Der Bebauungsplan setzt die Verschiebung

der straßenseitigen Baugrenze/ Baukörper fest. Der Anregung wird

nur teilweise gefolgt.

Gebäudehöhen

Die Gebäudehöhen werden in der Begründung detailliert ausgeführt.

Das geplante Gebäudevolumen in der bewegten Topographie kann

am verlässlichsten über die Wand- und Firsthöhen als Höchstmaß

festgesetzt werden:

 Die oberen Bezugspunkte der Wand- und Firsthöhen können

hinreichend konkret definiert werden. In der jetzigen

Planungsphase ist bei den Gebäudehöhen ein Puffer von 0,50 m

unbedingt erforderlich; dies entspricht im Übrigen auch dem

Vorgehen der Stadt bei anderen Projekten.

 Als unterer Bezugspunkt wird jeweils eine Referenzhöhe in der

Schwarzwaldstraße zugrunde gelegt; die tatsächlich ablesbare

Wand- und Firsthöhe ergibt sich allerdings aus der Schnittfläche

der Außenwand mit dem Gelände.

Nicht alle erkennbaren Geschosse stellen Vollgeschosse im Sinne

der Landesbauordnung Baden-Württemberg dar:

 Tiefgaragen liegen so tief im Gelände, dass sie als Nicht-

Vollgeschoss zu werten sind,

 Staffelgeschosse können auch als Nicht-Vollgeschosse gestaltet

werden, sofern die zulässigen Wand- und Firsthöhen dies

erlauben.



Unter diesen Voraussetzungen wird die Zahl der zulässigen

Vollgeschosse festgesetzt. Die Zahl der Vollgeschosse ist auch

erforderlich für die künftig festzusetzenden Abwasserbeiträge nach

der Abwassersatzung der Stadt Bühl. Der Anregung wird gefolgt.

Holzfassaden

Zum Schutz des Landschaftsbildes sehen die Örtlichen

Bauvorschriften nunmehr vor, dass in den Sondergebieten SO1 und

SO3 mindestens ¾ der jeweiligen Fassade mit Holz verkleidet

werden muss. Zur Gliederung der Neubaufassaden ist maximal ¼

der jeweiligen Fassadenfläche als voll verglaste Fläche oder

Putzfassade mit hellem Anstrich zu gestalten. Dies ist insbesondere

beim über 100 m langen T-Gebäude von Bedeutung. Zulässig sind

auch senkrechte Solarenergie- und Photovoltaikanlangen, die

gleichzeitig einen Beitrag zur Nutzung regenerativer Energien

leisten.

Im SO2 sind Putzfassaden zulässig.

Diese Regelung erlaubt dem Bauherrn die Gebäudefassaden

vollständig als Holzfassade inkl. Befensterung auszubilden oder aber

durch Materialwechsel zu gliedern. Der Anregung wird teilweise

gefolgt.

Bushaltestelle, Fußwege

Der Gehweg verläuft teils auf privaten und teils auf öffentlichen

Grundstücksteilen. Auf dem privaten Grundstück ist der Gehweg

über ein in der Planzeichnung eingetragenes Gehrecht zugunsten

der Allgemeinheit gesichert. Die öffentlichen Grundstücksteile

befinden sich alle außerhalb des Geltungsbereiches und damit

innerhalb der Straßenparzelle. Die Wegebeziehungen können somit

Aufrecht erhalten bleiben.

Die Bushaltestelle befindet sich ebenfalls auf privaten und teils auf

öffentlichen Grundstücksteilen. Die dauerhafte Nutzung der

Bushaltestelle auf privatem Grundstück wird im städtebaulichen

Vertrag zwischen der Stadt Bühl und dem Vorhabenträger geregelt.

Teilweise befinden sich Teile der Haltestelle außerhalb des

Geltungsbereichs.

Zusätzliche Flächenversiegelung

Die vorhandenen Gebäude im Plangebiet sind nicht geeignet für eine

Folgenutzung als Seniorenzentrum:

 Das Ökonomiegebäude kann aus statischen Gründen nicht

erhalten bzw. reaktiviert werden.

 Die Grundrisse des Mutterhauses entsprechen nicht den

Vorgaben des Heimgesetzes und können somit auch nicht für ein

Pflegeheim umgenutzt werden.

Da das Mutterhaus aus artenschutzrechtlichen Gründen (Graues

Langohr) erhalten werden muss, werden hieran angrenzend die

Gebäude für ein Pflegeheim und Service-Wohnen errichtet; das

Mutterhaus enthält die zugehörige Infrastruktur und

Mitarbeiterwohnen. Damit verbunden ist eine zusätzliche

Oberflächenversiegelung.

Gebäuderiegel

Die Höhenentwicklung der Neubauten erstreckt sich am Hang,

sodass talseits die Gebäude durch Nicht-Vollgeschosse im

Tiefgaragenbereich höhergeschossig in Erscheinung treten, obwohl

die Zahl der Vollgeschosse niedriger ausfällt. Insgesamt weist die

Neubebauung eine niedrigere Geschossigkeit auf als das

bestehende Mutterhaus.

Der erwähnte Gebäuderiegel in einer Länge von rund 110 m bedarf

einer Gliederung der Fassade durch Materialwechsel (bspw. Holz

und Glas oder Holz und Putz, Höhenversprünge,

Fassadenvorsprünge), was als Regelung in die Örtlichen

Bauvorschriften aufgenommen wurde.



Fallwinde

In der Klimaanalyse des Regionalverbandes ist der nördlich des

Plangebietes liegende Talraum des Muhrbachs als lokalklimatisch

wertvoller Bereich für den Kaltluftabfluss dargestellt, dem aus den

Waldflächen südöstlich des Plangebietes Kaltluftmassen zufließen.

Auch im Landschaftsplan (Klimopass) wird dem Muhrbachtal eine

hohe Bedeutung als Kaltluftleitbahn bescheinigt, mit einem hohen

Kaltluftvolumenstrom aus den angrenzenden Hang- und

Waldflächen. Für die Wiesen südlich der L83a – Schwarzwaldstraße

ist eine mittlere bis hohe Bedeutung für die nächtliche Kaltluftproduk-

tion dargestellt. Infolge der geplanten Bebauung gehen Freiflächen in

einem geringen Umfang als Ausgleichsraum mit sehr hoher

Kaltluftlieferung verloren; es sind aber keine erheblichen

Beeinträchtigungen zu erwarten.

(Teil-)versiegelte Flächen im Landschaftsschutzgebiet

Nur Randbereiche des Landschaftsschutzgebietes Bühlertal werden

durch den Geltungsbereich des Bebauungsplans überlagert;

hierdurch werden lediglich 0,25 ha des insgesamt ca. 5.884 ha

umfassenden Landschaftsschutzgebietes in Anspruch genommen.

50 % dieser Fläche bleiben als Grünfläche erhalten und werden

teilweise durch Obstbaumpflanzungen aufgewertet. Der tatsächliche

%-Anteil am ca. 5.884 ha großen Landschaftsschutzgebiets liegt bei

0,0042 % und ist daher marginal.

Darüber hinaus erlauben die festgesetzten überbaubaren

Grundstücksflächen keine Hauptgebäude und keine Balkone im

Landschaftsschutzgebiet. Terrassen und Lichthöfe dürfen ebenso

wie untergeordnete Bauteile in allen Geschossen die Baugrenzen

überschreiten. Im Landschaftsschutzgebiet ist der 2. Rettungsweg

mit den seitlich angelegten Stellplätzen im östlichen Teil des

Plangebietes mit dauerhaft wasserdurchlässiger Oberfläche und

Begrünung zulässig.

Die aktuelle Nutzung der betreffenden Fläche als Weg, Lagerfläche,

Weihnachtsbaumkultur und Nutzgarten sowie die angrenzende

vorhandene Bebauung wirken als Vorbelastung.

Kulturdenkmal Josef-Bäder-Haus

Die Erhaltung des Ökonomiegebäudes ist aus statischen Gründen

nicht möglich.

Die Kubatur des Neubaus sowie dessen Lage ergeben sich aus

 der geplanten Nutzung als Seniorenzentrum,

 artenschutzrechtlichen Belangen, die die Erhaltung des Pforten-/

Mutterhauses erfordern,

 den begrenzt verfügbaren Flächen infolge des

Landschaftsschutzgebietes „Bühlertal“.

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels mit einer

zunehmenden Lebenserwartung der Bevölkerung besteht zur

Deckung des daraus resultierenden Bedarfs an altengerechten

Wohnungen/ Unterbringungsmöglichkeiten für pflegebedürftige

Personen ein grundsätzlich öffentliches Interesse an dem geplanten

Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Seniorenzentrum“.

Die Planung des Sondergebietes Seniorenzentrum Bühl-Neusatz

erfüllt die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 67 Abs. 1 Nr.

1 BNatSchG:

 Die überplanten Bereich befinden sich am äußersten Rand der

Landschaftsschutzgebiets-Innengrenze. Das Landschaftsschutz-

gebiet (LSG) ist nicht in einem zentralen oder für das

Landschaftsbild charakteristischen Bereich betroffen.

 Der Umfang der Flächeninanspruchnahme ist im Vergleich zur

Größe des LSG marginal.

 In den überplanten Bereichen erfolgen keine

Hochbaumaßnahmen.

 Die naturschutzrechtliche Eingriffserheblichkeit ist gering und die

Eingriffe werden ausgeglichen.

 Es bestehen Vorbelastungen.

 Für das Sondergebiet gibt es keine Standortalternativen.

 Das öffentliche Interesse ist sehr hoch.



Die Wahrung sozialer Interessen und die Sicherstellung der

Bedürfnisse alters- und pflegebedürftiger Menschen ist im

öffentlichen Interesse.

Der Antrag auf Befreiung von der Landschaftsschutzgebiets-

verordnung auf der Grundlage des aktuellen Konzepts liegt der

Unteren Naturschutzbehörde zur Entscheidung vor. Eine

abschließende Feststellung der objektiven Befreiungslage kann

durchgeführt werden.

Kreispflegeplan

Die separate Betrachtung des Pflegeplatzbedarfs Bühl/ Bühlertal

bedarf zunächst eines Ausgleichs, bevor man von einem Überhang

an Pflegeplätzen sprechen kann. Kein Einwohner der vorgenannten

Region möchte sicher einen Lebensabend in einer völlig fremden

Umgebung wie Hügelsheim, Rheinmünster oder Sinzheim

verbringen bzw. die Kinder lange Anfahrtswege zum Besuch der

Eltern in Kauf nehmen, wenn solch ein Pflegeangebot vor Ort – also

in heimischer Umgebung – vorhanden wäre.

Der Kreispflegeplan weist für Bühl/ Bühlertal einen

Pflegeplatzbedarf von 75 bis 110 Pflegeplätzen aus. Auch nach

Fertigstellung des Seniorenzentrums besteht immer noch Bedarf und

kein Verdrängungswettbewerb.

Der Kreispflegeplan stellt nur eine Prognose bis 2025 dar; andere

Städte dehnen den Prognosezeitraum weiter aus. Denn der Baby-

Boom-Zeitraum wird noch bis mindesten 2040/2044 anhalten.

Das Baby-Boom-Zeitalter beginnt 1946 und endet 1964 – geht

man von mittleren Lebensendalter von 80 Jahren aus, so wird das

Jahr 2044 erreicht.

Der Betreiber hat sich aus gesundheitlichen Gründen nicht

persönlich im Gemeinderat vorgestellt, aber es erfolgte eine

Präsentation in schriftlicher Form. Das Klinikum Mittelbaden

betreibt und errichtet Pflegeheime nur für den Eigenbestand (bessere

Förderungsmöglichkeiten).

Die Fläche westlich des Gebäudes „Service Wohnen“ wird zukünftig

als Parkanlage genutzt und daher als private Grünfläche PG3 mit der

Zweckbestimmung „Parkanlage Kneipp“ festgesetzt.

Auf die Bedenken des Landesamtes für Denkmalpflege gegenüber

der geplanten, großflächigen Neubebauung wird Rücksicht

genommen:

 Organisatorische Gründe sprechen gegen eine Zweiteilung des

ca. 110 m langen Pflegeheimes. Nach Norden folgt der Baukörper

der Topographie und wird entsprechend in der Höhe gestaffelt.

Der südliche Gebäudeteil verläuft hangparallel und soll

entsprechend der örtlichen Bauvorschriften gegliedert werden

durch Vor- und Rücksprünge, Materialwechsel, Fassadengrün u.

Ä. Auch durch Anbringung von vertikalen Solarenergie- bzw.

Photovoltaikanlagen kann eine Gliederung des lang gestreckten

Gebäudekörpers erzielt werden.

 Bei der Fassadengestaltung ist überwiegend Holz zu verwenden;

dies ergibt sich bereits aus der Visualisierung des Bauprojekts,

welches den Planungen zugrunde liegt. Verglaste

Fassadenelemente aber auch helle Putzflächen sind auf maximal

¼ der jeweiligen Fassade zulässig.

 Sofern Flachdächer errichtet werden, sind diese zu begrünen.

Ansonsten sind Materialien zur Dacheindeckung nur in den

Farbtönen ziegelrot bis rotbraun sowie hell- und mittelgrau

zulässig. Neben Ziegeln und Dachsteinen sind auch andere

Materialien wie bspw. Zinkblecheindeckungen zulässig.

Glänzende und hoch reflektierende Materialien sind unzulässig

Nach jahrelangem Leerstand konnte nun mit der Umnutzung und

Erweiterung eine wirtschaftlich tragfähige Nachfolgenutzung bei

gleichzeitiger Sicherung der Daseinsvorsorge gefunden werden. Die

Umnutzung vorhandener Gebäude und die Verwirklichung der

baulichen Erweiterung liegen im öffentlichen Interesse.

Das SO3 wird zugunsten einer privaten Grünfläche PG3 reduziert;

diese Fläche ist von baulichen Anlagen freizuhalten.



Artenschutz – Vorkommen des grauen Langohrs

Verschiedene Gutachten haben das Wochenstubenvorkommen des

vom Aussterben bedrohten Grauen Langohrs und ein

Einzelvorkommen des im Anhang II der Flora-Fauna-Habitat-

Richtlinie geführten Mausohrs in Dachbereichen des Mutterhauses

innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ergeben. Bei

der letzten Begehung am 19. September 2020 hat sich ergeben,

dass das Quartier in den letzten Wochen regelmäßig aufgesucht

wurde. Belegt wurde die Nutzung auch durch die aktuelle

Anwesenheit eines aktiven Grauen Langohrs bei der

Kontrollbesichtigung.

Lage des Pflegeheims abseits der bebauten Ortslage

In Bühl-Neusatzeck wird kein übliches Altenpflegeheim errichtet,

sondern durch Zusammenschluss von 3 Gebäudeteilen ein

Seniorenzentrum.

Gehwege verbinden die Gebäudeteile Pflegeheim (T-Gebäude) mit

dem Mutterhaus (Dienstleistungen + Mitarbeiter-Wohnungen) und

dem Gebäude „Service Wohnen“.

Gerade die Höhenlage von Neusatzeck prädestiniert diesen

Standtort für ein Seniorenzentrum, da die Temperatur z.B. im

Sommer bis zu 4 Grad kühler ist. Dieser Effekt wird mit den

klimatischen Veränderungen zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Gerade pflegebedürftige und ältere Menschen leiden unter den

hohen sommerlichen Temperaturen im Innenstadtbereich von Bühl

bzw. in der Oberrheinischen Tiefebene.

Die Ruhe und Luftqualität bevorzugen diejenigen Personen, die sich

eben gerade nicht in den Straßen einer Stadt wohlfühlen.

Pflegebedürftige Menschen haben einen eingeschränkten Aktions-

/Bewegungsradius. Wichtig für sie sind kurze Wege von ihrem

Zimmer zur Wohngruppe – das ist der „neue Lebensmittelpunkt“.

Auch das Bewegen in einem großzügigen Demenzgarten bzw. in

hauseigenen Grünanlagen trägt zum Wohlbefinden der Bewohner

bei.

Ältere Menschen, die über einen größeren Aktionsradius verfügen –

z.B. mit Rollator – werden eine Unterbringung im Bereich „Service

Wohnen“ mit Talblick vorziehen.

Wichtig für diesen Personenkreis sind zubuchbare Pflegeleistungen

je nach Bedarf, die angebotenen Dienstleistungen im Mutterhaus –

wie Frisör, Fußpflege, Rezeptionsservice, Kiosk zur Abdeckung des

zusätzlichen täglichen Bedarfs. Auch steht ein großer

Veranstaltungsraum für Aktivitäten aller Art zur Verfügung.

Die Bushaltestelle befindet sich auf privaten und teils auf öffentlichen

Grundstücksteilen; sie wird über vorhandene Wege entsprechend an

die Umgebung angebunden. Es ist beabsichtigt, den

Versorgungstakt der Buslinie zu erhöhen und ergänzend einen

zusätzlichen Shuttlebus-Service für die Bewohner anzubieten und

somit eine ausreichende Mobilität zu gewährleisten.





Stellungnahme der Verwaltung:

Abstand zur Schwarzwaldstaße

Die spezielle örtliche Situation wie Grundstückszuschnitt und

Topographie bedingen die Architektur und die Lage der Baukörper.

In der Folge rückt das IV-geschossige Gebäude im SO3 an der

engsten Stelle rd. 1,70 m an die Schwarzwaldstraße; ansonsten liegt

dieser Wert zwischen 2,30 m und 2,70 m.

Ein Abrücken des Gebäudekörpers SO3 bei gleichbleibender

Grundfläche auf mind. 5 m südl-östlich der Straße würde eine

Reduzierung der Gebäudetiefe um rd. 2,40 m bedeuten; damit

verbunden wäre eine Reduzierung der Grundfläche und damit auch

des Raumprogramms. Dies ist aus Sicht des Vorhabenträgers

wirtschaftlich nicht vertretbar. Gerade die Innenhofsituation ist

geeignet, einen geschützten Außenbereich für die Bewohner zu

bieten; dieser Aufenthaltsbereich ginge in der Folge verloren. Es ist

aber möglich, den Baukörper unter Einhaltung von Grenzabständen

um ca. 0,65 m nach Süden zu verschieben und somit den Abstand

des Gebäudes zur Straße und damit die Gehwegbreite auf rd. 3,40 m

an der breitesten Stelle zu erhöhen. Da das Vorhaben innerhalb der

Ortsdurchfahrt liegt, gibt es hier keine straßenrechtlichen

Anbaubeschränkungen. Der Bebauungsplan setzt die Verschiebung

der straßenseitigen Baugrenze/ Bauköprer fest. Der Anregung wird

nur teilweise gefolgt.

Gebäudehöhen nicht eindeutig definiert

Die Gebäudehöhen werden in der Begründung detailliert ausgeführt.

Das geplante Gebäudevolumen in der bewegten Topographie kann

am verlässlichsten über die Wand- und Firsthöhen als Höchstmaß

festgesetzt werden:

 Die oberen Bezugspunkte der Wand- und Firsthöhen können

hinreichend konkret definiert werden. In der jetzigen

Planungsphase ist bei den Gebäudehöhen ein Puffer von 0,50 m

unbedingt erforderlich; dies entspricht im Übrigen auch dem

Vorgehen der Stadt bei anderen Projekten.

 Als unterer Bezugspunkt wird jeweils eine Referenzhöhe in der

Schwarzwaldstraße zugrunde gelegt; die tatsächlich ablesbare

Wand- und Firsthöhe ergibt sich allerdings aus der Schnittfläche

der Außenwand mit dem Gelände.

Nicht alle erkennbaren Geschosse stellen Vollgeschosse im Sinne

der Landesbauordnung Baden-Württemberg dar:

 Tiefgaragen liegen so tief im Gelände, dass sie als Nicht-

Vollgeschoss zu werten sind,

 Staffelgeschosse können auch als Nicht-Vollgeschosse gestaltet

werden, sofern die zulässigen Wand- und Firsthöhen dies

erlauben.



Unter diesen Voraussetzungen wird die Zahl der zulässigen

Vollgeschosse festgesetzt. Die Zahl der Vollgeschosse ist auch

erforderlich für die künftig festzusetzenden Abwasserbeiträge nach

der Abwassersatzung der Stadt Bühl.

Holzfassaden

Zum Schutz des Landschaftsbildes sehen die örtlichen

Bauvorschriften sehen nunmehr vor, dass in den Sondergebieten

SO1 und SO3 mindestens ¾ der jeweiligen Fassade mit Holz

verkleidet werden muss. Zur Gliederung der Neubaufassaden ist

maximal ¼ der jeweiligen Fassadefläche als voll verglaste Fläche

oder Putzfassade mit hellem Anstrich zu gestalten. Dies ist

insbesondere beim über 100 m langen T-Gebäude von Bedeutung.

Zulässig sind auch senkrechte Solarenergie- und

Photovoltaikanlangen, die gleichzeitig einen Beitrag zur Nutzung

regenerativer Energien leisten.

Im SO2 sind Putzfassaden zulässig.

Diese Regelung erlaubt dem Bauherrn die Gebäudefassaden

vollständig als Holzfassade inkl. Befensterung auszubilden oder aber

durch Materialwechsel zu gliedern. Der Anregung wird teilweise

gefolgt.

Bebauung zu massiv

Gegenüber dem Vorentwurf hat sich das Gebäudevolumen des

geplanten Seniorenzentrums teilweise sehr deutlich reduziert:

 Reduzierung der Gebäudehöhen

 Reduzierung der Zahl der Service-Wohnungen von 33 auf 20

Die Grundflächen bleiben im Wesentlichen gleich.

Wirtschaftlichkeit und heimrechtliche Vorschriften erfordern

allerdings eine Mindestgröße, damit das Seniorenzentrum nachhaltig

betrieben werden kann.

Passt nicht ins Landschaftsschutzgebiet

Nur Randbereiche des Landschaftsschutzgebietes Bühlertal werden

durch den Geltungsbereich des Bebauungsplans überlagert;

hierdurch werden lediglich 0,25 ha des insgesamt ca. 5.884 ha

umfassenden Landschaftsschutzgebietes in Anspruch genommen.

50 % dieser Fläche bleiben als Grünfläche erhalten und werden

teilweise durch Obstbaumpflanzungen aufgewertet. Der tatsächliche

%-Anteil am ca. 5.884 ha großen Landschaftsschutzgebiets liegt bei

0,0042 % und ist daher marginal.

Darüber hinaus erlauben die festgesetzten überbaubaren

Grundstücksflächen keine Hauptgebäude und keine Balkone im

Landschaftsschutzgebiet. Terrassen und Lichthöfe dürfen ebenso

wie untergeordnete Bauteile in allen Geschossen die Baugrenzen

überschreiten. Im Landschaftsschutzgebiet ist der 2. Rettungsweg

mit den seitlich angelegten Stellplätzen im östlichen Teil des

Plangebietes mit dauerhaft wasserdurchlässiger Oberfläche und

Begrünung zulässig.

Die aktuelle Nutzung der betreffenden Fläche als Weg, Lagerfläche,

Weihnachtsbaumkultur und Nutzgarten sowie die angrenzende

vorhandene Bebauung wirken als Vorbelastung.

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels mit einer

zunehmenden Lebenserwartung der Bevölkerung besteht zur

Deckung des daraus resultierenden Bedarfs an altengerechten

Wohnungen/ Unterbringungsmöglichkeiten für pflegebedürftige

Personen ein grundsätzlich öffentliches Interesse an dem geplanten

Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Seniorenzentrum“.



Die Planung des Sondergebietes Seniorenzentrum Bühl-Neusatz 

erfüllt die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 67 Abs. 1 Nr. 

1 BNatSchG:

 Die überplanten Bereich befinden sich am äußersten Rand der

Landschaftsschutzgebiets-Innengrenze. Das Landschaftsschutz-

gebiet (LSG) ist nicht in einem zentralen oder für das

Landschaftsbild charakteristischen Bereich betroffen.

 Der Umfang der Flächeninanspruchnahme ist im Vergleich zur

Größe des LSG marginal.

 In den überplanten Bereichen erfolgen keine

Hochbaumaßnahmen.

 Die naturschutzrechtliche Eingriffserheblichkeit ist gering und die

Eingriffe werden ausgeglichen.

 Es bestehen Vorbelastungen.

 Für das Sondergebiet gibt es keine Standortalternativen.

 Das öffentliche Interesse ist sehr hoch.

Die Wahrung sozialer Interessen und die Sicherstellung der

Bedürfnisse alters- und pflegebedürftiger Menschen ist im

öffentlichen Interesse.

Der Antrag auf Befreiung von der Landschaftsschutz-

gebietsverordnung auf der Grundlage des aktuellen Konzepts liegt

der Unteren Naturschutzbehörde zur Entscheidung vor. Eine

abschließende Feststellung der objektiven Befreiungslage kann

durchgeführt werden.

Der Bebauungsplan soll durch eine Ersatzbebauung die Umnutzung

eines Teils des Klosters für Seniorenwohnen vorbereiten. Damit

bestehen keine anderweitigen Planungsmöglichkeiten an anderer

Stelle.

Aus Gründen des Fledermausschutzes (Wochenstube Graues 

Langohr) wurde der ursprünglich  geplante Abriss des Mutterhauses 

verworfen.  

Wegen der Lage im „Naturpark Schwarzwald Mitte/ Nord“ enthält der

Bebauungsplan Festsetzungen zur grünplanerischen Einbindung der

Bebauung in die Landschaft. Es ist nicht erkennbar, dass der

Bebauungsplan dem Schutzzweck zuwiderläuft oder den Charakter

des Naturparks verändert.

Fledermäuse in den Gebäuden

Verschiedene Gutachten haben das Wochenstubenvorkommen des

vom Aussterben bedrohten Grauen Langohrs und ein

Einzelvorkommen des im Anhang II der FFH-Richtlinie geführten

Mausohrs in Dachbereichen des Mutterhauses innerhalb des

Geltungsbereichs des Bebauungsplans ergeben. Bei der letzten

Begehung am 19. September 2020 hat sich ergeben, dass das

Quartier in den letzten Wochen regelmäßig aufgesucht wurde. Belegt

wurde die Nutzung auch durch die aktuelle Anwesenheit eines

aktiven Grauen Langohrs bei der Kontrollbesichtigung. Die Besuche

des Mausohres im Pfortenhaus liegen bereits einige Zeit zurück.

Die Wochenstube des Grauen Langohrs sowie der Hangplatz des

Großen Mausohrs bleiben nach der Umsetzung des Vorhabens er-

halten. Durch den Abriss des Ökonomiegebäudes gehen Nachthang-

plätze von Einzeltieren verschiedener Fledermaus-Arten verloren.

Eine Verletzung von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG kann 

bei dieser artenschutzrechtlich relevanten Gruppe nicht ausgeschlos-

sen werden. 

Artenschutzrechtliche Hinweise für in der Abriss-/ Baugenehmigung

erforderliche Nebenbestimmungen werden unter Hinweise in den

Bebauungsplan aufgenommen. Hierbei handelt es sich um

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen aber auch um

funktionserhaltende Maßnahmen wie CEF-Maßnahmen.



Bedarf nach Kreispflegeplan nicht vorhanden

Die separate Betrachtung des Pflegeplatzbedarfs Bühl/ Bühlertal

bedarf zunächst eines Ausgleichs, bevor man von einem Überhang

an Pflegeplätzen sprechen kann. Kein Einwohner der vorgenannten

Region möchte sicher einen Lebensabend in einer völlig fremden

Umgebung wie Hügelsheim, Rheinmünster oder Sinzheim

verbringen bzw. die Kinder lange Anfahrtswege zum Besuch der

Eltern in Kauf nehmen, wenn solch ein Pflegeangebot vor Ort – also

in heimischer Umgebung – vorhanden wäre.

Der Kreispflegeplan weist für Bühl/ Bühlertal einen

Pflegeplatzbedarf von 75 bis 110 Pflegeplätzen aus. Auch nach

Fertigstellung des Seniorenzentrums besteht immer noch Bedarf und

kein Verdrängungswettbewerb.

Der Kreispflegeplan stellt nur eine Prognose bis 2025 dar; andere

Städte dehnen den Prognosezeitraum weiter aus. Denn der Baby-

Boom-Zeitraum wird noch bis mindesten 2040/2044 anhalten.

Das Baby-Boom-Zeitalter beginnt 1946 und endet 1964 – geht

man von mittleren Lebensendalter von 80 Jahren aus, so wird das

Jahr 2044 erreicht.





Stellungnahme der Verwaltung:

Gebäudekubatur - Dimensionierung

Die erforderliche Gebäudekubatur ergibt sich aus der angestrebten

Mischung von Pflegeheim (unter Berücksichtigung der Vorgaben des

Heimgesetzes) und Service-Wohnen sowie der dazugehörigen

Infrastruktur und der Wohnungen für die Mitarbeiter. Gegenüber der

bisherigen Planung hat sich die Summe des Gebäudevolumens auch

auf Anregung des Ortschaftsrats bereits reduziert. Eine weitere

Reduzierung ist aus betrieblichen und wirtschaftlichen Gründen nicht

möglich.

Entwässerung

Die bestehenden Kanäle sind für die Bestandsbebauung

ausreichend.

Bei der geplanten Neubebauung mit einem Seniorenzentrum ist der

bestehende Schmutzwasserkanal ausreichend dimensioniert. Anders

verhält es sich beim Regenwasserkanal. Eine zusätzliche

Versiegelung verursacht zusätzlich abflusswirksame Flächen, die

gemäß einer naturnahen Regenwasserbewirtschaftung in den

nächsten Vorfluter abgeleitet werden können oder aber über eine

ausreichend dimensionierte Speichereinheit zurückgehalten und

gedrosselt bzw. zeitverzögert in den Regewasserkanal eingeleitet

werden können. Die Entwässerung des geplanten Seniorenzentrums

wird im Rahmen des nachfolgenden baurechtlichen

Genehmigungsverfahrens geklärt.

(Teil-)versiegelte Flächen im Landschaftsschutzgebiet

Nur Randbereiche des Landschaftsschutzgebietes Bühlertal werden

durch den Geltungsbereich des Bebauungsplans überlagert;

hierdurch werden lediglich 0,25 ha des insgesamt ca. 5.884 ha

umfassenden Landschaftsschutzgebietes in Anspruch genommen.

50 % dieser Fläche bleiben als Grünfläche erhalten und werden

teilweise durch Obstbaumpflanzungen aufgewertet. Der tatsächliche

%-Anteil am ca. 5.884 ha großen Landschaftsschutzgebiets liegt bei

0,0042 % und ist daher marginal.

Darüber hinaus erlauben die festgesetzten überbaubaren

Grundstücksflächen keine Hauptgebäude und keine Balkone im

Landschaftsschutzgebiet. Terrassen und Lichthöfe dürfen ebenso

wie untergeordnete Bauteile in allen Geschossen die Baugrenzen

überschreiten. Im Landschaftsschutzgebiet ist der 2. Rettungsweg

mit den seitlich angelegten Stellplätzen im östlichen Teil des

Plangebietes mit dauerhaft wasserdurchlässiger Oberfläche und

Begrünung zulässig.

Die aktuelle Nutzung der betreffenden Fläche als Weg, Lagerfläche,

Weihnachtsbaumkultur und Nutzgarten sowie die angrenzende

vorhandene Bebauung wirken als Vorbelastung.

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels mit einer

zunehmenden Lebenserwartung der Bevölkerung besteht zur

Deckung des daraus resultierenden Bedarfs an altengerechten

Wohnungen/ Unterbringungsmöglichkeiten für pflegebedürftige

Personen ein grundsätzlich öffentliches Interesse an dem geplanten

Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Seniorenzentrum“.

Die Wahrung sozialer Interessen und die Sicherstellung der

Bedürfnisse alters- und pflegebedürftiger Menschen ist im

öffentlichen Interesse.



Die Planung des Sondergebietes Seniorenzentrum Bühl-Neusatz 

erfüllt die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 67 Abs. 1 Nr. 

1 BNatSchG:

 Die überplanten Bereich befinden sich am äußersten Rand der

Landschaftsschutzgebiets-Innengrenze. Das Landschaftsschutz-

gebiet (LSG) ist nicht in einem zentralen oder für das

Landschaftsbild charakteristischen Bereich betroffen.

 Der Umfang der Flächeninanspruchnahme ist im Vergleich zur

Größe des LSG marginal.

 In den überplanten Bereichen erfolgen keine

Hochbaumaßnahmen.

 Die naturschutzrechtliche Eingriffserheblichkeit ist gering und die

Eingriffe werden ausgeglichen.

 Es bestehen Vorbelastungen.

 Für das Sondergebiet gibt es keine Standortalternativen.

 Das öffentliche Interesse ist sehr hoch.

Die Wahrung sozialer Interessen und die Sicherstellung der

Bedürfnisse alters- und pflegebedürftiger Menschen ist im

öffentlichen Interesse.

Der Antrag auf Befreiung von der

Landschaftsschutzgebietsverordnung auf der Grundlage des

aktuellen Konzepts liegt der Unteren Naturschutzbehörde zur

Entscheidung vor. Eine abschließende Feststellung der objektiven

Befreiungslage kann durchgeführt werden.

Widerspruch zur LHeimBauVO Baden-Württemberg

Die Vorschriften der LHeimBauVO Baden-Württemberg sind nicht

Regelungsgegenstand eines Bebauungsplans. Es kann aber

festgehalten werden, dass die aktuelle Planung frühzeitig mit der

Heimaufsicht abgestimmt wurde. Erst im nachfolgenden

baurechtlichen Genehmigungsverfahren wird die Einhaltung

entsprechender Vorschriften geprüft.

Im Übrigen besteht bereits ein baurechtlich genehmigtes

Altenpflegeheim für Ordensschwestern. Auch wenn das Gebäude

leer steht, genießt das Gebäude nach wie vor Bestandsschutz.

Landschaftsbild

Die Gebäudekubatur und -lage ergibt sich aus Grundstücksgröße

und -zuschnitt, der Topographie, den Anforderungen der

LHeimBauVO und wirtschaftlichen Überlegungen. Im Zuge des

bisherigen Planungsprozesses wurden im Interesse des

Landschaftsbildes die Baumassen erheblich reduziert und dort, wo

es möglich war, von der Schwarzwaldstraße abgerückt. Dies betrifft

insbesondere die Höhenentwicklung. Gegen eine weitere

Reduzierung der Gebäudekubatur und damit des Raumangebotes

sprechen wirtschaftliche Überlegungen, wonach eine Mindestgröße

für den nachhaltigen Betrieb der Einrichtung erforderlich ist. Ein

weiteres Abrücken des Gebäudekörpers SO3 mit unveränderter

Grundfläche von der Schwarzwaldstraße nach Süd-Osten ist wegen

des Grundstückszuschnittes (mangelnde Grundstücksverfügbarkeit)

nicht möglich. Eine Reduzierung der Gebäudetiefe um 5 m würde die

Konzeption der Anlage mit geschütztem Innenhof nicht mehr

ermöglichen. Es ist aber möglich, den Baukörper bei

gleichbleibender Grundfläche unter Einhaltung von Grenzabständen

um ca. 0,65 m nach Süd-Osten zu verschieben und somit den

Abstand des Gebäudes zur Straße und damit die Gehwegbreite

etwas zu erhöhen. Der Bebauungsplan sieht entsprechende

Festsetzungen vor.

Gegenüber dem Vorentwurf sind die geplanten Gebäude

landschaftsbildverträglicher wegen der bereits reduzierten und

gegliederten Baumassen, der reduzierten Gebäudehöhen aber auch

wegen der Materialien zur Fassadengestaltung. Insofern wird der

Anregung zur Reduzierung der Vollgeschosse nicht gefolgt. Dem

Abrücken des Gebäudekörpers SO3 nach Süd-Osten wird nur

teilweise gefolgt.


